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Zur Kenntnis: Herrn Präsidenten  

Dr. Josef Noggler 

Südtiroler Landtag 

 

Im Hause 

 
Antwort auf die Anfrage Nr. 1600/21 vom 16.04.2021 

 

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 
 
ich nehme hiermit Bezug auf die vorliegende Anfrage und teile Folgendes mit: 

 

1. Wie hoch waren die Gesamteinnahmen durch Kfz-Steuern im Jahr 2020? Bitte um Aufschlüsselung 
nach EU-Abgasnormen. 
Die folgenden Angaben zu den Einnahmen des Landes aus der Kfz-Steuer beziehen sich auf die im Jahr 
2020 fälligen Steuern, d.h. auf jene Steuerbeträge, wofür die ordentliche Zahlungsfrist im vergangenen 
Jahr abgelaufen ist. Die Daten wurden nach EU-Abgasnorm der Fahrzeuge aufgeschlüsselt und beziehen 
sich sowohl auf die zahlenmäßig am stärksten vertretene Kategorie der PKW, wofür die Einnahmen ge-
trennt angegeben werden, als auch auf die weiteren Fahrzeugkategorien. Die folgenden Abgaben bezie-
hen sich auf den Zeitpunkt, zu dem die Statistik erstellt worden ist (20.04.2021): 
 

Fahrzeugkategorie EU-Abgasnorm Gesamteinnahmen 

PKW 
Nicht vorhanden* 
bzw. Euro 0 

374.326,84 € 

PKW Euro 1 254.428,45 € 

PKW Euro 2 1.186.544,53 € 

PKW Euro 3 4.404.060,51 € 

PKW Euro 4 15.404.939,76 € 

PKW Euro 5 14.701.265,54 € 

PKW Euro 6 27.984.131,26 € 

Summe Gesamteinnahmen PKW  64.309.696,89 € 

Weitere Fahrzeuge 
Nicht vorhanden* 
bzw. Euro 0 

401.074,76 € 

Weitere Fahrzeuge Euro 1 297.300,60 € 

Weitere Fahrzeuge Euro 2 652.796,46 € 

Weitere Fahrzeuge Euro 3 1.116.264,22 € 

Weitere Fahrzeuge Euro 4 551.593,94 € 

Weitere Fahrzeuge Euro 5 1.004.596,34 € 

Weitere Fahrzeuge Euro 6 2.158.870,66 € 

Summe Gesamteinnahmen weitere Fahrzeuge  6.182.496,98 € 

GESAMTSUMME GESAMTEINNAHMEN  70.492.193,87 € 
 
* Ältere Fahrzeuge, wofür im Landesarchiv der Kfz-Steuer keine Klassifizierung gemäß EU-Abgasnorm vorliegt. Steu-
erlich werden diese Fahrzeuge als Euro 0 betrachtet. 
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2. Wie viele Personen haben die Kfz-Steuern im Jahr 2020 nicht bezahlt und wie hoch sind die aus-
stehenden Zahlungen? Bitte um Aufschlüsselung nach EU-Abgasnormen 
 
Folgende Zahlungen der Kfz-Steuer 2020 sind hingegen noch ausständig (Stand: 20.04.2021):  
 

Fahrzeugkategorie EU-Abgasnorm Ausstehende Zahlungen 

PKW 
Nicht vorhanden* 
bzw. Euro 0 

358.487,10 € 

PKW Euro 1 137.008,02 € 

PKW Euro 2 358.781,08 € 

PKW Euro 3 1.056.501,17 € 

PKW Euro 4 2.085.111,68 € 

PKW Euro 5 1.434.571,79 € 

PKW Euro 6 5.243.512,34 € 

Summe ausstehende Zahlungen PKW  10.673.973,18 € 

Weitere Fahrzeuge 
Nicht vorhanden* 
bzw. Euro 0 

460.811,96 € 

Weitere Fahrzeuge Euro 1 149.401,38 € 

Weitere Fahrzeuge Euro 2 255.952,10 € 

Weitere Fahrzeuge Euro 3 239.873,93 € 

Weitere Fahrzeuge Euro 4 123.777,73 € 

Weitere Fahrzeuge Euro 5 153.932,34 € 

Weitere Fahrzeuge Euro 6 291.540,62 € 

Summe ausstehende Zahlungen weitere Fahr-
zeuge 

 1.675.290,06 € 

GESAMTSUMME AUSSTEHENDE ZAHLUNGEN  12.349.263,24 € 
 

* Ältere Fahrzeuge, wofür im Landesarchiv der Kfz-Steuer keine Klassifizierung gemäß EU-Abgasnorm vorliegt. Steu-
erlich werden diese Fahrzeuge als Euro 0 betrachtet. 

 
Es kann geschätzt werden, dass sich die noch ausstehenden Zahlungen der Kfz-Steuer für das Jahr 2020 
auf ungefähr 45.000 Personen – darunter sowohl natürliche als auch juristische – beziehen (die genaue 
Zahl der Nichtzahler wird erst nach Abschluss der Sachprüfung für das Steuerjahr 2020 vorliegen, die erst 
Ende 2021 stattfinden wird). 

 
Bis zur Einleitung der Zwangseintreibung können die Steuerpflichtigen die noch offenen Steuerbeträge 
jederzeit unter Anwendung einer reduzierten Strafe und der gesetzlichen Zinsen begleichen. Es handelt 
sich dabei um die sogenannte „freiwillige Berichtigung“, die es jenen Bürgern ermöglicht, die die Steuer 
nicht rechtzeitig entrichtet haben, die Steuerschuld bei Anwendung einer Strafgebühr geringeren Ausma-
ßes (höchstens 5%, je nach Zeitpunkt der Einzahlung) im Vergleich zur Zwangseintreibung (Anwendung 
der Strafgebühr im Vollausmaß in Höhe von 30%) und der gesetzlichen Zinsen zu tilgen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Arno Kompatscher 

Landeshauptmann 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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